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Forheim  

Mitteilungsblatt 
der Gemeinde Forheim 

 
Forheim, den 05.01.2024 

Aufhausen 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

für das neue Jahr 2024 wünsche ich Ihnen alles Gute, Glück und vor allem Gesundheit!  
Möge es für uns alle ein gutes Jahr werden.  
Heuer planen wir in der Gemeinde keine größeren Bauprojekte: sondern wir werden uns auf die Fer-

tigstellung der begonnenen und bereits anvisierten Maßnahmen beschränken. Hier stehen zunächst 
noch die Asphaltierung der Straße in das Gewerbegebiet Weidhuf, sowie die Eingrünung des Are-
als an, nachdem der frühe Wintereinbruch im November die Bauarbeiten unterbrochen hat.  
Leider liegen der Gemeinde noch immer keine Informationen zum Start der Breitbanderschließung 
im Gemeindegebiet seitens der NetComBW vor. 
Zu der großflächigen Störung der Telefonie bei den Telekomkunden liegt der Gemeinde zwischen-
zeitlich eine Mitteilung zu notwendigen Erdarbeiten zur Störungsbehebung im Bereich der Amerdin-
ger Straße in Aufhausen vor. Demnach sollen die Arbeiten am Montag, den 08. Januar beginnen.  
Ab 01. Januar dieses Jahres besteht die Möglichkeit Bauanträge auch online einzureichen. Bitte 
beachten Sie hierzu den gesonderten Hinweis des Landratsamtes in diesem Mitteilungsblatt.  
 

Andreas Bruckmeier, 1. Bürgermeister 
 

 

Einladung der Jagdgenossenschaften: 
 

Am Freitag, den 12. Januar 2024, findet um 19:00 Uhr das jährliche Rehessen für die Aufhausener 

Jagdgenossen im Schützenheim Aufhausen statt. Hierzu ist jede/r Jagdgenosse/Jagdgenossin mit 
Partner/in recht herzlich eingeladen.  
 

Das jährliche Rehessen für die Forheimer Jagdgenossen findet am Donnerstag, den 25. Januar 

2024, um 19:30 Uhr im Gemeindesaal Forheim statt. Hierzu ist jede/r Jagdgenosse/Jagdgenossin mit 
Partner/in recht herzlich eingeladen.  
 

Es freuen sich auf Ihr Kommen die Jagdpächter und die Jagdvorstandschaften 

 

 

Mitteilung des Landratsamts Donau-Ries: 

 

Bauanträge künftig direkt beim Landratsamt einzureichen 

Das Landratsamt teilt mit, dass sich zum Start des neuen Jahres weitreichende Änderungen beim 
Stellen eines Bauantrages ergeben haben. Künftig besteht die Möglichkeit, Anträge und Unterlagen 
zu bau- und abgrabungsrechtlichen Verfahren digital einzureichen. 
Bauherren bzw. die von ihnen beauftragten Entwurfsplaner können seit dem 01. Januar 2024 ihre 
Anträge über das Bayernportal per Online-Formular an das Bauamt des Landratsamtes Donau-Ries 
übermitteln (Link: https://yourls.donau-ries.de/bauantragonline). In diesem Fall helfen Informations-
felder beim Ausfüllen des Bauantrags. Eine Einreichung digitaler Dokumente (z.B. als PDF-Doku-
mente) per E-Mail an das Landratsamt Donau-Ries stellt keine wirksame Antragstellung 

  
 

dar. Weiterhin besteht aber auch die Möglichkeit, den Bauantrag mit dem gewohnten Formblatt in 
Papierform einzureichen. Es besteht also keine Pflicht zur digitalen Antragstellung. 
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Dabei ist allerdings zu beachten, dass der Antrag künftig direkt beim Landratsamt (nicht wie bisher 

bei der jeweiligen Gemeinde) einzureichen ist. Die Beteiligung der Gemeinde ist jedoch nach wie vor 

gewährleistet, d. h. die Gemeinde wird dann vom Landratsamt über den jeweils eingereichten Antrag 

informiert und muss dann über das gemeindliche Einvernehmen entscheiden. 

Für Verfahren, in denen die örtlich zuständige Kommune die abschließende Entscheidung trifft, er-

folgt die Antragstellung in Papierform nach wie vor über die Gemeinde. Direkt bei der Gemeinde 

dürfen demnach nur noch folgende Anträge in Papierform eingereicht werden: 

- Bauvorhaben im Genehmigungsfreistellungsverfahren (Bauvorhaben hält alle Festsetzungen 

eines vorhandenen Bebauungsplans ein) 

- isolierte Ausnahmen/Befreiungen/Abweichungen 

- Anzeigen zur Beseitigung 

- genehmigungsfreie Abgrabungen 

Auch wenn Anträge und Unterlagen überwiegend direkt beim Landratsamt einzureichen sind, emp-

fiehlt sich eine vorherige Kontaktaufnahme mit der Gemeinde sowohl im digitalen als auch im ana-

logen Verfahren. Nähere Informationen sind auf der Homepage des Landratsamtes Donau-Ries  Fach-

bereich Bauwesen zu entnehmen. 

 

 

Fortbildung für Waldbesitzer 

Basiswissen zum Wald und dessen Bewirtschaftung können Waldbesitzer/innen bei einem Kurs im 

Rahmen des Bildungsprogramms Wald (BiWa) erwerben. Der Bereich Forsten des AELF Nördlingen-

Wertingen bietet den BiWa-Kurs im Zeitraum von Januar bis März 2024 an. Nach einer längeren 

Pause haben interessierte Waldbesitzer/innen 2024 wieder die Möglichkeit, bei Abendveranstaltun-

gen und Praxistagen von den Förstern des Amtes und der WBV Nordschwaben zu lernen. Die Reihe 

startet am Mittwoch, den 17.01.2024 im Amtsgebäude in Nördlingen. Inhalte der Fortbildungsreihe 

sind der Programmübersicht auf der Internetseite des Amtes (www.aelf-nw.bayern.de)  zu entnehmen. 

Die Anzahl ist auf maximal 30 Teilnehmer beschränkt. Die Veranstaltungsreihe ist für alle Teilnehmer 

kostenlos. Es ist geplant die Reihe 2025 im Landkreis Dillingen zu wiederholen. 

Eine Anmeldung ist online ab sofort über das Bildungsportal www.weiterbildung.bayern.de möglich. 

Anzeigen: 

 

        


